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Satzung 

der Technischen Hochschule Mittelhessen 

zur Vergabe der Mittel nach den Vorschriften des§ 16 HessHG und 
über die Fachbereichskommissionen für Studium und Lehre gemäß 

§ 50 Abs. 2 HessHG (,,QSL-Satzung").

Gemäß §§ 16, 50 Abs. 2 HessHG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 Nr. 2 HessHG hat 

der Senat der Technischen Hochschule Mittelhessen am 14.12.2022 die nachfol-

gende Satzung beschlossen: 

Abschnitt 1: Grundsätze 

§ 1 Zentrale und dezentrale Mittel

(1) Die der Technischen Hochschule Mittelhessen gemäß § 16 Abs. 1 HessHG zuge

wiesenen Mittel werden nach den Bestimmungen dieser Satzung innerhalb der Hoch

schule verteilt. Ihre Verwendung unterliegt den gesetzlichen Vorgaben des HessHG

und den Regelungen dieser Satzung.

(2) Die Mittel nach Abs. 1 werden jährlich durch Beschluss des Präsidiums aufgeteilt

in zentrale (fachbereichsübergreifende) und dezentrale (fachbereichsbezogene) Mit

tel. Dabei sind sowohl auf zentraler als auch auf dezentraler Ebene jeweils mindestens

10% der zur Verfügung gestellten Mittel als Projektmittel insbesondere für innovative,

interdisziplinäre oder studentische Projekte und entsprechende längerfristige Ange

bote zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre zu ver

wenden (§ 16 Abs. 2 Satz 5 HessHG). Die verbleibenden Mittel werden gern. § 16 Abs.

2 S. 2 und 3 HessHG über das allgemeine Verfahren zur Budgetverteilung zweckge

bunden für die Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre zu

gewiesen. Zentrale Mittel werden nach den Vorschriften des Abschnitts 2 verteilt; die

Verteilung der dezentralen Mittel erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des Ab

schnitts 3.

(3) Werden zugewiesene Mittel nicht zeitnah zweckentsprechend verwendet, kann das

Präsidium insoweit neu entscheiden.



Abschnitt 2: Zentrale Mittelvergabe 

§ 2 Zentrale Studienkommission

(1) Die zentrale Studienkommission erarbeitet einen Vorschlag zur Vergabe der zent

ralen Mittel und legt ihn dem Präsidium zur Entscheidung vor.

(2) Die zentrale Studienkommission besteht aus folgenden Mitgliedern:

- fünf von der Gruppe der Studierenden im Senat benannten Mitgliedern;
- einer Studiendekanin oder einem Studiendekan vom Studienort Gießen und ei-

ner Studiendekanin oder einem Studiendekan vom Studienort Friedberg; sie

werden von den Dekanaten der jeweiligen Studienorte bestimmt. In besonders

begründeten Fällen können die Dekanate der Studienorte auch andere Deka

natsmitglieder oder Mitglieder der Professorengruppe vom jeweiligen Studien

ort bestimmen;
- als Mitglied der Gruppe 1 gern. § 37 Abs. 3 HessHG die jeweilige Leitungsper

son des Zentrums für Qualitätsentwicklung (ZQE);
- einem Mitglied der Arbeitsgruppe Qualität in Lehre und Studium (AG QLS), das

der Gruppe 3 gern. § 37 Abs. 3 HessHG angehört und von der AG QLS benannt

wird;
- einem Mitglied aus der Gruppe 4 gern. § 37 Abs. 3 HessHG, das von den Mit

gliedern seiner Gruppe im Senat benannt wird;
- den Mitgliedern des Präsidiums als beratende Mitglieder.

(3) Für alle stimmberechtigten Mitglieder ist jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stell

vertreter zu benennen; die Stellvertretung für die Leitungsperson des ZQE nach Abs.

2 wird von der jeweiligen Leitungsperson des Zentrums für kooperatives Lehren und

Lernen (ZekoLL) wahrgenommen. Den Vorsitz in der zentralen Studienkommission hat

die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident für Lehre und Studium der Hochschule. Sie

oder er hat wie die übrigen Mitglieder des Präsidiums kein Stimmrecht.

(4) Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte der Kommission, lädt zu den Sitzun

gen ein und leitet diese. Die oder der Vorsitzende kann die Geschäftsführung auch auf

ein anderes Mitglied der Kommission delegieren.

(5) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder

anwesend ist. Sie entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder; Be

schlüsse im Umlaufverfahren sind zulässig.

(6) Die Amtszeit der zur Gruppe der Studierenden gehörenden Mitglieder der Studien

kommission beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder (auch wenn sie von den Stu

dierenden benannt wurden) zwei Jahre, soweit die Mitgliedschaft nicht kraft Amtes be

steht. Alle Amtszeiten beginnen am 01.04. und enden am 31.03. Wiederholte Benen

nung von Mitgliedern ist möglich.



§ 3 Zentrales Vergabeverfahren

( 1) Anträge zur Vergabe der zentralen Mittel kann eine mit Studium und Lehre befasste
Einrichtung, der AStA sowie jedes Mitglied der Hochschule an das Präsidium richten.
Anträge einzelner Mitglieder bedürfen der befürwortenden Stellungnahme einer mit
Studium und Lehre befassten Einrichtung der Hochschule. Die Einzelheiten des Ver
fahrens (z. B. Fristen und Formvorgaben) gibt das Präsidium rechtzeitig bekannt.

(2) Die oder der Vorsitzende der zentralen Studienkommission sichtet die Anträge und
legt sie der Kommission zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die Kommission
kann sich bei der Beurteilung der Anträge der Hilfe von Sachverständigen der Hoch
schule bedienen.

(3) Die zentrale Studienkommission beschließt eine Rangfolge der Anträge, nach der
die zur Verfügung stehenden Mittel verteilt werden sollen und übermittelt diese Rang
folge dem Präsidium als Verwendungsvorschlag.

(4) Das Präsidium beschließt über die von der zentralen Studienkommission vorgeleg
ten Anträge. Stimmt es den Anträgen zu, werden die entsprechenden Mittel nach Maß
gabe des jeweiligen Antrags vergeben.

(5) Das Präsidium kann dem Vorschlag der zentralen Studienkommission zur Vergabe
von Mitteln widersprechen, wenn der Verwendungszweck des § 16 Abs. 2 Satz 5 Hes
sHG nicht erfüllt wird. Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen und der zentralen
Studienkommission erneut zur Beratung vorzulegen. Kann ein Einvernehmen zwi
schen zentraler Studienkommission und Präsidium nicht hergestellt werden, entschei
det das Präsidium abschließend (§ 16 Abs. 5 Satz 3 HessHG).

(6) Die Projektverantwortlichen berichten dem Präsidium der Hochschule jährlich über
die Verwendung der zugewiesenen Mittel und die dadurch erzielten Wirkungen. Das
Nähere regelt das Präsidium.

Abschnitt 3: Dezentrale Mittelvergabe 

§ 4 Fachbereichskommission für Studium und Lehre

(1) Über die Vergabe der dezentralen Mittel entscheidet das Dekanat auf Vorschlag
der Fachbereichskommission für Studium und Lehre des jeweiligen Fachbereichs.

(2) Die Fachbereichskommission für Studium und Lehre setzt sich wie folgt zusam
men:



- vier von den studentischen Mitgliedern des Fachbereichsrats benannte Mitglie

der.
- zwei vom Dekanat benannte Professorinnen oder Professoren;
- jeweils einem vom Fachbereichsrat benannten Mitglied der Gruppen 3 und 4

nach § 37 Abs. 3 HessHG;

(3) Für alle stimmberechtigten Mitglieder ist jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stell

vertreter zu benennen. Den Vorsitz in der Fachbereichskommission für Studium und

Lehre hat die Studiendekanin oder der Studiendekan des Fachbereichs. Sie oder er

hat kein Stimmrecht.

(4) Die Amtszeiten der Mitglieder entsprechen den in § 2 Abs. 6 dieser Satzung fest

gelegten Amtszeiten der zentralen Studienkommission.

(5) Außerhalb der Vorbereitungszuständigkeit nach dieser Satzung ergeben sich die

weiteren Aufgaben der Fachbereichskommission für Studium und Lehre aus den Vor

schriften des § 50 Abs. 2 HessHG, insbesondere

• Prüfungsordnungen (§ 50 Abs. 1 Nr. 1 HessHG),
• die Einrichtung oder Aufhebung von Studiengängen (§ 50 Abs. 1 Nr. 2 HessHG),
• die Vergabe der auf dezentraler Ebene zu verteilenden Projektmittel nach § 16 Abs.

4 (§ 50 Abs. 2 S. 1 HessHG),
• in die Kommission eingebrachte Initiativen des Fachschaftsrats, welche die Stu

dienbedingungen betreffen (§ 50 Abs. 2 S. 2 HessHG),
• Empfehlung im Umgang mit Evaluationen und zentralen Befragungen (Ebene der

Evaluationsstrategie, nicht der konkreten Ergebnisse).

(6) Die oder der Vorsitzende führt die Geschäfte der Fachbereichskommission, lädt zu

den Sitzungen ein und leitet diese. Die Fachbereichskommission ist beschlussfähig,

wenn mindestens die Hälfte ihrer stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Sie ent

scheidet mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse im Um

laufverfahren sind möglich.

§ 5 Dezentrales Vergabeverfahren

(1) Anträge zur Vergabe der Mittel kann jedes Mitglied des Fachbereichs an das De

kanat richten. Die Einzelheiten des Verfahrens (z. B. Fristen und Formvorgaben) gibt

das Dekanat rechtzeitig bekannt.

(2) Die Fachbereichskommission beschließt eine Rangfolge der Anträge, nach der die

zur Verfügung stehenden Mittel verteilt werden sollen und übermittelt diese Rangfolge

dem Dekanat als Verwendungsvorschlag.

(3) Das Dekanat beschließt über die von der Fachbereichskommission vorgelegten

Anträge. Stimmt es den Anträgen zu, werden die entsprechenden Mittel nach Maß

gabe des jeweiligen Antrags vergeben.



(4) Das Dekanat kann dem Vorschlag einer Fachbereichskommission für Studium und

Lehre zur Vergabe von Mitteln widersprechen, wenn der Verwendungszweck des§ 16

Abs. 2 Satz 5 HessHG nicht erfüllt wird. Der Widerspruch ist schriftlich zu begründen

und der Fachbereichskommission für Studium und Lehre erneut zur Beratung vorzu

legen. Kann ein Einvernehmen zwischen der Fachbereichskommission für Studium

und Lehre und dem Dekanat nicht hergestellt werden, entscheidet das Präsidium ab

schließend (§ 16 Abs. 5 Satz 3 HessHG).

(5) Das Dekanat berichtet dem Präsidium der Hochschule jährlich über die Verwen

dung der zugewiesenen Mittel und die dadurch erzielten Wirkungen. Das Nähere regelt

das Präsidium.

§ 6 Übergangsregelung

Die bisherigen Mitglieder der Zentralen Vergabekommission bleiben bis zum Amtsan

tritt der nach § 2 dieser Satzung bestimmten neuen Mitglieder im Amt. 

§ 7 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung gemäß§ 1 der Satzung der 

Technischen Hochschule Mittelhessen zur Bekanntmachung von Satzungen vom 08. 

Februar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Präsidiums der Technischen 

Hochschule Mittelhessen zur Vergabe der Mittel nach dem Gesetz zur Verbesserung 

der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an hessischen Hochschulen vom 

02. September 2008 außer Kraft.




